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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung für das Wahlvorschlagsverfahren zur Wahl des Oberbürgermeisters der 

Großen Kreisstadt Zschopau 
 
 
1 Verantwortlicher: Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 

Frau Nicole Frost, Altmarkt 2, 09405 Zschopau 

E-Mail: 

n.frost@zschopau.de 

Telefon: 

03725/287121 

2 Datenschutzbeauftragte/r: Datenschutzbeauftragter der Großen Kreisstadt Zschopau 
 
Herr Sascha Goll, Alberodaer Straße 173, 08280 Aue 

E-Mail: 

info@gollsolution.de 

Telefon: 

03771/4937710 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Da-
ten: 

Wahlvorschlagsverfahren, Durchführung Wahl 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten: 

Kommunales Wahlgesetz 

5.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrich-
tungen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja                                          nein 

5.2 nur 
falls 
Nr. 
5.1 
ja: 

Angabe der Emp-
fänger oder Kate-
gorien der Emp-
fänger der perso-
nenbezogenen 
Daten: 

- Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und Teilnehmer Sitzungen 

- Empfänger des Stadtkuriers Zschopau (hinsichtlich der 

     Veröffentlichungen zur Oberbürgermeisterwahl) 

- Wählerschaft (hinsichtlich Stimmzettel) 

6 Dauer der Speicherung 
oder Kriterien für die Fest-
legung der Dauer der 
Speicherung: 

Wahlperiode bzw. für die Dauer eines etwaig schwebenden Wahlprü-
fungsverfahrens 

7 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgen-
de Rechte zu: 

− Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

− Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezo-
gene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

− Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung) 

− Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 
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− Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

 

8 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, 
sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Kontor am Landtag 
Devrientstraße 1 
01067 Dresden. 

9.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation über-
mittelt werden. 

 ja                                          nein 

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an 

9.2 nur 
falls 
Nr. 
9.1 
ja: 

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Datenschutz-Grundverordnung vor, 
mit dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass das Drittland/die internationale Organi-
sation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet. 

 ja                                          nein 

9.3 nur 
falls 
Nr. 
9.1 ja 
und 
9.2 
nein: 

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der personenbezo-
genen Daten vor. 

 Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern: 
 

 Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar 
     unter: 

 

10.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 ja                                          nein 

falls ja: Rechtsgrundlage ist das Kommunale Wahlgesetz. 

10.2 nur 
falls 
10.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

 ja                                          nein 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende perso-
nenbezogene 
Daten: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Angabe Beruf 
oder Stand, Angaben zur Wählbarkeit und dem Wahlrecht, Angaben zu 
persönlichen Voraussetzungen zur Berufung in das Beamtenverhältnis, 
Angaben zur Zugehörigkeit einer Partei, mitgliedschaftlich oder nicht-
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung oder Einzelbewer-
ber 

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

keine Teilnahme am Wahlvorschlagsverfahren bzw. Wahl 
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10.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist vertraglich vereinbart. 

 ja                                          nein 

10.5 nur 
falls 
Nr. 
10.4 
ja: 

Die vertragliche 
Vereinbarung 
bezieht sich auf 
folgende perso-
nenbezogene 
Daten: 

 

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

 

10.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für einen Vertragsabschluss  
erforderlich. 

 ja                                          nein 

10.7 nur 
falls 
Nr. 
10.6 
ja: 

Die Nichtbereit-
stellung der per-
sonenbezogenen 
Daten hat zur 
Folge: 

 

11.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

11.2 nur 
falls 
Nr. 
11.1 
ja: 

Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die Auswirkun-
gen dieser Verarbeitung für Sie informiert: 

 

 
 


